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Gianni D’ Amato

Einwanderung, Integration und Multikulturalitit

Zum Forschungsstand in der Schweiz

Die Begriffe Staatsbiirgerschaft und Nation erfahren in der politischen
Theorie und der Soziologie seit dem Fall der Berliner Mauer eine publizi-
stische Renaissance. Im Zuge des neu erwachten Interesses an diesen
Begriffen wird vielfach auf die Arbeit von Thomas H. Marshall (1950)
hingewiesen, der nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges schon
einmal die Bedeutung des nationalen Biirgerstatus problematisierte. Die
Leistungen des englischen Sozialwissenschaftlers werden zurecht wieder-
entdeckt und gewiirdigt. Die Frage nach der Verallgemeinerung des Biir-
gerseins war jedoch ldngst vor ihm ein Thema der politischen Theorie, denn
schon die englischen Reformisten und die Austromarxisten hoben das
Wahlrecht als Moglichkeit zur Teilhabe am Gemeinwesen hervor. Mar-
shalls wissenschaftliche Autoritét ldsst sich allerdings aus der Prignanz
erkldren, mit der er das Thema der Staatsbiirgerschaft und der Inklusion in
die Nation ausarbeitet. In einem sequentiellen Entwicklungs- und Erweite-
rungsprozess schildert der eng an der britischen historischen Erfahrung
argumentierende Sozialwissenschaftler die Entstehung einer im Welfare
State kulminierenden nationalen Staatsbiirgerschaft, die mit der Anerken-
nung ziviler Rechte begann, sich in einem Kampf um die politischen Rechte
weiterentwickelte und in der Etablierung sozialer Rechte endete.

In Anbetracht der transnationalen Mobilitét, die in den letzten fiinfzig
Jahren moglich wurde, stellt sich der politischen Theorie auch heute wieder
die Frage nach der Bedeutung nationalstaatlicher Mitgliedschaft in formel-
ler und substantieller Hinsicht. Konkret miissen Antworten auf die Frage
nach der gesellschaftlichen Integration in einer zunehmend pluralistischen
Welt gefunden und Losungen gesucht werden, die dem Anspruch auf
soziale Gleichheit in Zeiten einer vermeintlichen Krise des Sozial- und
Wohlfahrtsstaates weiterhin Geniige leisten.

Eine breite Literatur unterstiitzt die Lehrmeinung, wonach Biirgerrechte
in westlichen politischen Systemen ein wichtiges normatives Instrument
darstellen, die als Quelle der Gleichheit auch soziale Wiirde verleihen. In
der Regel sind all jene Merkmale, die eine Diskriminierung der Biirger
verbieten, in den modernen demokratischen Verfassungen katalogisiert.
Die so geschaffene Gleichheit und Respektabilitit der Biirgerinnen und
Biirger bezieht sich nicht nur auf die gemeinsamen Rechte, sondern auch
auf die Pflichten und Aufgaben, die mit dem Biirgerstatus verbunden sind.
Nicht alle Einwohner eines staatlichen Gemeinwesens geniessen aber die
gleiche Form der Respektabilitit. Rechtlosigkeit oder Asymmetrien zwi-
schen Rechten und Aufgaben verletzen nicht nur die Wiirde des Einzelnen,
sie verhindern auch, dass Gleiche unter Gleichen an der politischen Ge-
meinschaft teilhaben, und kénnen Menschen offener Diskriminierung oder
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gar Verfolgung aussetzen. Nur Biirger pleno jure geniessen daher den
vollen Schutz des Staates und der Rechte. Die wichtige Frage lautet also:
Wer ist ein Biirger, eine Biirgerin und wie lassen sich die Biirgerrechte auf
Nichtbiirger ausweiten?

Diese leitende Fragestellung nach der Mitgliedschaft und dem Aus-
schluss von EinwohnernInnen, die noch nicht BiirgerInnen sind, gewinnt
insofern an Brisanz, als westliche Demokratien selten die aktuelle Wahlbe-
volkerung nach expliziten kulturellen, religiosen oder ethnischen Kriterien
ausschliessen, sondern an diesen Merkmalen eher bei der Priifung von
potentiellen Biirgern bei Einbiirgerungen wirksam werden lassen. Der
Streit um soziale, zivile und neuerdings politische Rechte, mit dem Immi-
granten in unterschiedlichen Einwanderungsgesellschaften konfrontiert
sind, stellt nicht nur einen Indikator fiir die Funktionsweise politischer
Systeme dar und der Art, wie eine Ausweitung der Biirgerrechte gedacht
wird, sondern enthilt auch Hinweise auf die Formen von Exklusion und
damit auf den Qualititszustand von Demokratien.

Gerade die Geschichte der Demokratien verweist mit geniigend Beispielen
auf die Tatsache, dass demokratisch Systeme fiir einen Teil der Bevilke-
rung ohne Bedenken inklusiv sein konnen, indessen in bezug auf andere
Bevolkerungsteile einen exklusiven ausschliessenden und hegemonialen
Charakter besitzen. Die Dualisierung der Biirgerrechte und die Rechtferti-
gung eines segmentierten politischen Systems stiitzt sich auf die unter-
schiedliche Beurteilung jener Kriterien, die relevant sind, um den Aus-
schluss eines Teils der Bevolkerung zu rechtfertigen. Gemiss Judith Shklar
wurde in den USA im 19. Jahrhundert die Idee und die Institution der
Staatsbiirgerschaft iiber die Zulassung zur Wehrpflicht formell so konstru-
iert, dass Schwarzen und Frauen (und Wehrdienstunfiahigen) der Zugang zu
den Biirgerrechten vorenthalten blieb (Shklar 1991).

Die ganze Geschichte des Republikanismus belegt die These, dass der
Biirgerstatus schon seit seinen Anfiangen wihrend der Franzosischen Revo-
lution — trotz universalistischer Postulate — minnlich konnotiert gewesen
ist. Ein anderes Ausschlusskriterium bestand im 19. Jahrhundert in der
Klassenzugehorigkeit: Es kostete der Arbeiterbewegung im letzten Jahr-
hundert betrachtliche Anstrengungen, die politischen und sozialen Rechte
auf die Arbeiter auszuweiten. Ein wesentlicher Erfolg westeuropiisch-
sozialistischer Bewegungen war es, mit der Einfiihrung des Wohlfahrtsstaa-
tes die Diskrepanz zwischen Habenden und Nichthabenden zu vermindern
und das Recht auf Bildung, Gesundheit und Arbeit mit dem Prinzip der
Chancen-Gleichheit zu koppeln. Am Ende des 20. Jahrhunderts garantieren
Biirgerrechte in der Regel die Gleichberechtigung hinsichtlich Zensus,
Geschlecht, Bildung, Beruf und Niederlassung. Hingegen bleibt die Natio-
nalitdit bis heute ein relevantes Kriterium fiir die Entscheidung, ob Fremde
zu den Gleichen zdhlen oder nicht.

Im Kern der Problematik steht die Frage nach der Fahigkeit moderner
Gesellschaften, aufgrund einer gemeinsamen Rechtsbasis Differenzen und
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kulturelle Identitaten mit universalistischen Werten konjugieren zu kénnen,
so dass die Selbstbestimmung aller Einwohner nicht gegen, sondern fiir
bestimmte Inhalte eingesetzt werden kann. Gegner einer solchen Argumen-
tation begriinden ihre Auffassung mit einem statischen Kulturbegriff,
indem sie sich die Verteidigung einer spezifisch partikuldren Tradition zum
Ziel setzen und jegliche Fusion von kulturellen Identitdten zu einer gemein-
samen °‘Zivilisation’ ablehnen. Die Relevanz, die wir dem kulturellen
Unterschied zumessen, bleibt daher weiterhin im Zentrum der Reflexionen
von pluralistischen Gesellschaften, deren egalitirer und demokratischer
Gehalt durch die Einwanderung herausgefordert ist. In diesem Kontext wird
die Immigration zu einem Indikator fiir den Charakter und die Reaktionsfa-
higkeit von politischen Systemen unter Stressbedingungen, weil die Ein-
wanderung die Systemordnung nicht unverédndert ldsst.

Gerade die Vielgestaltigkeit des Integrationsbegriffs ist ein guter An-
satzpunkt, die unterschiedlichen Vorstellungen zu thematisieren. Die Stu-
dien des nationalen Forschungsprogramms (NFP, Nr. 39) , Migration und
interkulturelle Beziehungen‘ haben mit ihren Analysen in Teilen konkreti-
siert und die Bedingungen einer erfolgreichen Integration eruiert. Weil aber
dieses Forschungsfeld so umstritten ist, wurde auch nach den Ursachen der
gesellschaftlichen Konflikte im Bereich der Integration gefragt und die
zivilisatorischen Errungenschaften definiert, iiber die schlussendlich auch
im demokratischen Streit nicht verhandelt werden kann.

In mehreren Welten zuhause sein

Dieser Bericht stiitzt sich deshalb im ersten Teil auf die Studie von Pierre
Centlivres, Christian Giordano, Jean-Luc Alber, Laurence Ossipow, Valérie
Outemzabet-Litsios, Barbara Waldis und Sidndor Horvath (“Binationales
Paare: Migrationsverldufe und -muster, Netzwerke und interkulturelle
Beziehungen®), die die binationale Ehe als moglicher Angelpunkt interkul-
tureller Netzwerke untersucht und in dieser gesellschaftlichen Institution
ein nicht zu unterschitzendes Medium der gegenseitigen Integration von In-
und AusldnderInnen sieht. Dreissig Prozent der Ehen in der Schweiz sind
binationale Ehen. Ein Grossteil dieser Verbindungen werden mit Angeho-
rigen von westeuropdischen Staaten geschlossen, so dass offensichtlich die
aussenpolitische Isolation der Schweiz vielfach durch personliche Bezie-
hungen individuell iiberbriickt wird. Die Studie von Centlivres et al.
beschiftigt sich allerdings mit jenen Ehen, die zwischen SchweizerInnen
und Angehorigen Osteuropas (Polen), den muslimischen Staaten am siidli-
chen Mittelmeerbecken (Marokko, Tiirkei) und afrikanischen Staaten (Kon-
go, Kamerun) geschlossen werden. Es sind gerade diese Beziehungen, die
im sozialen Umfeld der Partner die lebhaftesten Reaktionen und Stereoty-
pisierungen auslosen. Von diesen Einfliissen konnen die Bilder, die sich die
binationalen Eheleute selbst voneinander machen, nicht vollig frei sein.
Die Behorden betrachten angesichts der Implementierung restriktiver
Einwanderungsbestimmungen solche Ehen mit Argwohn, da sie als Schein-
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oder Gefilligkeitsehen helfen konnten, die juristischen und administrativen
Hiirden zu umgehen. In der Tat stellen Eheverbindungen in Zeiten restrik-
tiver Einwanderungsgesetze eine der wenigen legalen Einreise- und Auf-
enthaltsmoglichkeiten dar. Allerdings wiirde eine Betrachtung, die einer
binationalen Ehe lediglich taktische Erwégungen attestierte, zu kurz grei-
fen. Die Forscherinnen und Forscher aus Neuchatel und Fribourg sind
deshalb mehr an den Selbstinterpretationen der Eheleute und der Dynamik
ihrer Beziehung interessiert, da ihrer Ansicht nach in diesen Familienge-
meinschaften lehrreiche Formen des Austauschs, der Vermittlung und der
gesellschaftlichen Reproduktion entstehen, die weit iiber die Migrations-
ziele hinausgehen.

Die Autorenlnnen stellen fest, dass binationale Paare mit einem sehr
komplexen Identititsverstindnis leben. Beispielsweise wird unter den Ehe-
paaren ein kulturell definiertes ,Recht auf Differenz* zum Nutzen von
Einzelinteressen des ausldndischen Partners hochst selten beansprucht.
Viele der Paare teilten hingegen einen universalistischen Wertehorizont
(Menschenrechte, Uberwindung der nationalen Grenzen). Allgemein las-
sen binationale Ehepaare nur Anspriiche auf Differenz gelten, die sich auf
eine universalistische Interpretation der Multikulturalitét abstiitzen. Aller-
dings verweigern sich viele Paare einer kulturellen Deutung ihrer Bezie-
hung; vielmehr unterstreichen sie ihre Interessen und soziookonomischen
Gemeinsamkeiten (oder Unterschiede). Gewisse Paare sind in multikultu-
rellen Netzwerken tétig, in denen die nationale Herkunft eine untergeordne-
te Rolle spielt. Versiert gehen die Paare mit kulturell aufgeladenen Zeichen
und Symbolen um, deren Verwendung ohne weiteres variieren kann, so dass
zum Beispiel der auslidndische Ehepartner sich vermehrt mit helvetischen
Symbolen auseinandersetzt und der schweizerische Partner sich mit der
Sprache des Ehegatten beschiftigt. Hiaufig ldsst sich auch eine Distanzie-
rung von den vorausgegangenen zu Gunsten der neuen Beziehungen fest-
stellen, die in der Partnerschaft geschaffen worden sind. Nicht unwichtig ist
die Schaffung von neuen Riumen, in die sich beide Partner mit gleichen
Startbedingungen integrieren miissen. Bei der Erziehung der Kinder versu-
chen viele binationale Ehepaare die Identitét als Familie hervorzuheben,
obwohl auch die Geschichte der Partnerschaft sowie die Referenzen und
Praktiken beider Elternteile vermittelt werden. Mehrheitlich wird aber auf
die Selbstindigkeit des Kindes hingewiesen, das nicht mit zu starken
kulturellen Anspriichen iiberfordert werden darf.

An der Erorterung der Ehe als Mittel der Integration schliesst sich im ersten
Teil die Studie von Claudio Bolzman, Rosita Fibbi und Marie Vial (“Frem-
de in der Schweiz? Der Prozess der Integration von einer Generation zur
anderen®) an, welche die Integrationsformen von jungen Erwachsenen der
zweiten Generation untersucht und die Art schildert, wie die Betroffenen
ihre bikulturelle Situation erleben. Diese innovative Studie ermoglicht
erstmals intergenerationelle Vergleiche innerhalb der untersuchten Mi-
grantengruppen und ist ein wichtige Entscheidungsgrundlage fiir die Beur-
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teilung von sozialen und kulturellen Integrationsformen bei Einbiirgerungs-
kandidaten.

Die Studie beschiftigt sich ebenfalls mit Formen der Integration und der
Vermittlung bei Menschen, die in einer bikulturellen Situation leben. Sie
beziehen sich allerdings auf die jungen Erwachsenen der ,,zweiten Genera-
tion* im Alter zwischen 18 und 35 Jahren, die einen italienischen oder
spanischen familidren Hintergrund haben und in Genf oder Basel leben.
Eingebiirgerte Schweizer gleicher Herkunft wurden in ihrer Stichprobe
ebenfalls aufgenommen. In dieser Studie erweisen sich die ehemaligen
,,Kinder der zweiten Generation* als ,,schulische Overperformer*, wenn sie
mit einheimischen Kindern aus der gleichen sozioberuflichen Schicht
verglichen werden. Das kulturelle Kapital der untersuchten Gruppen er-
laubt es ihnen, ihre Biographie im Vergleich zu jener ihrer Eltern mit
sozialem Aufstieg zu interpretieren. Sie verlassen die manuellen Berufe und
iibernehmen sogenannte ,,white collar jobs*“ im Dienstleistungsbereich
(mehr als 70 Prozent). Sie realisieren somit vielfach jenes Migrationspro-
jekt, fiir die ihre Eltern die Grundlagen gesetzt hatten. Anders aber als die
Schweizer Vergleichsgruppe aus der gleichen Schicht interpretiert die
zweite Generation ihre Mobilitdt meritokratisch und nicht als sozial deter-
miniert. In ihnen selbst liegt der Motor ihres Erfolgs.

Was die Einbiirgerung betrifft, haben die Angehorigen der zweiten
Generation weniger Hiirden zu iiberwinden als ihre Eltern. 43 Prozent der
Stichprobe haben die Schweizer Staatsangehorigkeit bereits in der Tasche,
14 Prozent mochten einen Antrag stellen, die restlichen 43 Prozent geden-
ken dies nicht zu tun. Allerdings ist der Einbiirgerungsprozess selektiv in
dem Sinne, als die Eingebiirgerten mehrheitlich aus Familien kommen,
deren Ausbildungsgrad und sozioprofessioneller Status hoher ist als im
Durchschnitt. Ausserdem verfiigen die Eingebiirgerten selbst iiber relativ
hohe Statuspositionen. Trotz der hohen sozialen Mobilitit der ,,zweiten
Generation® halten viele ihrer Angehorigen die Kontakte mit den Eltern
aufrecht. Die intergenerationellen Beziehungen sind bei den jungen Er-
wachsenen mit Migrationshintergrund stirker als bei der schweizerischen
Vergleichsgruppe. Eine erfolgreiche Integration bedeutet indes nicht not-
wendigerweise eine kulturelle Assimilation. Ein Grossteil der untersuchten
jungen Menschen beherrscht die lokale Sprache genauso gut wie die
Herkunftssprache. Ausserdem insistiert fast die Hilfte der Befragten auf
eine bikulturelle Identitdt und 90 Prozent von ihnen besuchen mindestens
einmal im Jahr das Land ihrer Eltern. Klar fiir sie ist hingegen die Tatsache,
dass die Schweiz ihr Aufenthaltsland und das ihrer Kinder bleiben wird. Die
Forschungsgruppe Bolzman problematisiert daher die ungeniigende Aner-
kennung dieser ,,Biirger ohne Papiere” duch die Eidgenossenschaft. Eine
Einfiihrung des Ius soli wiirde der Ambivalenz der formellen Zugehorigkeit
ein Ende bereiten.

Der zweite Teil der Synthese diskutiert die von Walter Kilin, Judith
Wyttenbach und Cynthia Anderfuhren-Wayne aufgeworfenen Frage nach
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den Grenzen zwischen Freiheit und Grundrechtsbeschrinkung in der Ein-
wanderungsgesellschaft (“Grundrechte im Kulturkonflikt™). Die Grund-
rechtskonflikte (Glaubens-, Meinungsidusserungs- und Sprachfreiheit) ent-
stehen in Situationen, in welchen unter Berufung auf andere kulturelle
Selbstverstindnisse gegen behordliche Eingriffe rekurriert wird, 6ffent-
lich-rechtliche Pflichten verweigert werden (Badeverbot fiir Kinder) oder
vom Staat spezifische Leistungen verweigert werden (z.B. muslimische
Friedhofe). Vermeintliche universalistische Diskurse westlicher Demokra-
tien konnen in diesen Konflikten als Verteidigung von partikulédren ethni-
schen Vorstellungen interpretiert werden, was die Brisanz dieser Auseinan-
dersetzung ausmacht.

Zwei Grundthesen werden in diese Arbeit diskutiert: Kulturelle Vielfalt
ist wesentliches Element jeder freiheitlichen Ordnung; gleichzeitig darf der
Verfassungsstaat seine eigene Identitit nicht aufgeben. Im Spannungsver-
hiltnis von Kulturfreiheit und Rechtsgleichheit suchen die Autoren Wege,
die es den Fremden ermé6glichen sollen, sich in der Schweiz zu integrieren.
Kulturelle Konflikte interpretieren die Autoren als Spannnungen und Aus-
einandersetzungen, die von den Beteiligten an kulturellen Kategorien wie
Religion, Sprache oder ethnische Herkunft festgemacht werden. Grund-
rechte bilden den Rahmen fiir das Austragen dieser Konflikte. Normativ
hitten Grundrechte deshalb die Funktion, prinzipiengeleitete Losungen fiir
deren Beilegung bereitzustellen.

Die Autoren dieser rechtsphilosophischen und -empirischen Studie stel-
len abschliessend einige zentrale Grundprinzipien zusammen, mit deren
Hilfe dieses Ziel erreicht werden soll: 1) Grundsitzlich miisse der Staat alle
Menschen ungeachtet ihrer ethnischen, religiosen oder sonst kulturell
gepriagten Herkunft gleich behandeln (Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung). 2) Kulturelle Differenzen miisse der Staat zulassen, wo eine Anwen-
dung an sich neutraler Regelungen zu einer nicht legitimierbaren, einseiti-
gen Belastung und Herabsetzung von Angehorigen einer bestimmten ethni-
schen oder religiosen Gruppe fiithrt und damit eine indirekte Diskriminie-
rung bewirkt. 3) Gleiches gelte fiir Fille, wo Dispensationen von Pflichten
die Integration der Betroffenen in staatlichen oder gesellschaftlichen Insti-
tutionen erleichtert, ohne dass dadurch deren Aufgabenerfiillung gefdhrdet
wire. 4) Im Ubrigen gelte der Grundsatz, wonach Freiheitsrechte wie die
Religionsfreiheit, das Erziehungsrecht der Eltern und die Freiheit der Ehe
und Familie auch fiir Angehorigen von Minderheitenkulturen giiltig seien.
Aus diesem Grund verbiete sich ein Assimilationszwang. 5) Grenzen der
Toleranz wiren allerdings erreicht, wo das Vdlkerrecht Privaten ein be-
stimmtes Verhalten verbietet (z.B. Verbot der Zwangsheirat), wo Erwach-
senen, die sich einer bestimmten Praxis nicht freiwillig unterziehen, eine
ernsthafte Gefahr fiir die physische und psychische Integritét droht, oder wo
das Kindeswohl aus den gleichen Griinden ernsthaft gefdhrdet ist. 6)
Zuldssig sei es schliesslich, dass der Aufenthaltsstaat seinen ordre public
(das heisst die zentralen Werte der eigenen Rechtsordnung) auch gegeniiber
Migrantinnen und Migranten durchsetzt. Dabei soll auf die konkreten
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Auswirkungen fiir die Betroffenen Riicksicht genommen werden, was
beispielsweise Zuriickhaltung dort nahelegt, wo ein solcher Schritt ohnehin
benachteiligten Personen (z.B. Kinder aus polygamen Ehen) noch weiter
benachteiligen wiirde.

Diese Grundsitze stellen fiir die Forschungsgruppe um Professor Walter
Kilin die grundlegenden Spielregeln des Zusammenlebens in Einwande-
rungsgesellschaften dar. Sie nehmen die Tatsache ernst, dass in solchen
Gesellschaften rechtliche Auseinandersetzungen zunehmend unter Riick-
griff auf Kulturbegriffe ausgetragen werden. Sie suchen den Ausgleich
zwischen den oft gegensitzlichen, aber gleichberechtigten Anliegen der
Gleichheit und der Differenz. Deshalb sind sie geeignet, die gesellschaftli-
che Kohision zu stirken, ohne zum Mittel differenzbildender Assimilation
greifen zu miissen.

Der Beitrag von Gaetano Romano (,,Braucht die Gesellschaft eine gemein-
same Kultur?*) kritisiert die Verwendung des Kulturbegriffs in der Migra-
tionsforschung als unbrauchbar, weil er schlussendlich den Nationalismus
fordert. Er plddiert fiir ein ,,Kommunikationssystem* Gesellschaft, das
zwar erlernt sein will, grundsitzlich aber jedem und jeder offensteht.
Gaetano Romano (Universita della Svizzera Italiana) rit den Sozialwissen-
schaftlerInnen und insbesondere jenen in der Migrationsforschung Titigen
auf den Kulturbegriff génzlich zu verzichten, da er aus einer Tradition
stamme, die bis heute verheerende Folgen gezeitigt habe. So wird seit
Talcott Parson angenommen, Kultur spiele — als Wertekonsens verstanden
— eine zentrale Rolle bei der Integration von Gesellschaft. Der Um-
kehrschluss lautet also, ein Wertedissens, etwa iiber Einwanderung, desin-
tegriere die Gesellschaft. Kultur hat in dieser traditionellen Sichtweise die
Kontrollfunktion: Sie bindet Werte, sie integriert die Gesellschaft und
strukturiert die mentalen Dispositionen der Menschen. Moderne Gesell-
schaften besitzen aber nach Romano keine zentrale Steuerung mehr wie die
traditionalen, die mittels Religion noch zentral eingebunden werden konn-
ten. Im Gegenteil: Moderne Gesellschaften bestehen in Anlehnung an
Luhmann aus einer Vielzahl von autonomen ,,Lebensbereichen®, Funkti-
onssysteme genannt, die nicht linger nach einer umfassenden religios-
moralischen, sondern nach einer je eigenen kommunikativen Logik auto-
nom funktionieren.

In Romanos Auffassung einer modernen Sozialwissenschaft hat Kom-
munikation eine zentrale Bedeutung. Fiir ihn sind alle Sozialsysteme grund-
satzlich Kommunikationssysteme. Dieser Ansatz hat nachhaltige Konse-
quenzen fiir die Migrationsforschung: Die Frage der Integration und Assi-
milation von Migranten zum Problem der Inklusion in die kommunikativen
Strukturen der funktional differenzierten Gesellschaften — und nicht mehr
der Assimilation in eine vermeintlich national homogenen Gesellschaft. So
liesse sich beispielsweise die Inklusion in das Funktionssystem Religion
nicht mehr als kultureller Wertekonflikt zwischen inkompatiblen Denomi-
nationen interpretieren. Es ginge vielmehr um den Unterschied zwischen
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zwei Formen von Religion. Auf der einen Seite eine Religion, die umfassen-
de und verabsolutierte Ordnungsanspriiche gegeniiber der Gesellschaft
anmeldet (Fundamentalismus), auf der anderen Seite eine Zivilreligion, die
gerade solche Anspriiche aufgegeben und die Autonomie anderer Funkti-
onssysteme (Wirtschaft, Recht) akzeptiert hat.

Es geht also auch in der Frage der MigrantInnen um eine Inklusion in die
Kommunikationssysteme, die mit einer Pluralitit der Denominationen
kompatibel ist. In das Zentrum der Aufmerksamkeit wiirde jetzt das Erler-
nen der Semantiken treten, die helfen wiirden, den Sprung von ,ldndlich-
segmentiren Herkunftskontexten* zu jenen Gesellschaftsformationen zu
schaffen, die an individuellen Berufskarrieren innerhalb einer Marktwirt-
schaft orientiert sind. Offen bleibt, ob dieser kommunikative Shift in der
Sozialwissenschaft, in der Migrationsforschung zu wirklich neuen Erkennt-
nissen fiihrt. Gerade die assimilationstheoretische Debatte der 20er Jahre in
den USA verstand unter ,,Kultur® nie nur ideelle Werte, sondern auch die
Anpassung der béauerlichen Migranten an eine hohere, industrielle Gesell-
schaftsformation, das Erlernen einer Semantik also.

Literatur

Bolzman, C, 1999: Le parcours de deux générations d’immigrés: un chemin d’integration?
in: C.Bolzman et J.P.Tabin (éd.) Populations immigrées: Quelle insertion? Quel travail
social? Geneéve et Lausanne

Bolzman, C., Fibbi, R., Vial, M., 2000a: Le processus d’insertion et d’identité des adultes
d’origine espagnole et italienne en Suisse. Une comparaison entre les naturalisés et les
non-naturalisés, in: Centlivres, P, Girod L., (éd.) Les défis migratoires. Ziirich

Bolzman, C., Fibbi, R., Vial, M., 2000b: Adultes issus de la migration. Le processus
d’insertion d’une génération a I’autre. Rapport final de recherche au PNR 39 Geneve,
Institut d’études sociales

Centlivres, P., 2000: Avant-propos, in: Albert, J.-L., Ossipow, L., Outemzabet, V., Waldis,
B, (eds), Couples binationaux: migrations, trajectoires, réseaux et relations interculturel-
les. Rapport final pour le PNR 39, Neuchétel: Institut d’ethnologie

D’Amato, G., 2001: Vom Ausldnder zum Biirger. Der Streit um die politische Integration
von Einwanderern in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Miinster

Fibbi, R., 1999: Trois dimensions de la citoyenneté: appartance, Participation, droits
sociaux, in: 7, in: C.Bolzman et J.P.Tabin (éd.) Populations immigrées: Quelle insertion?
Quel travail social? Geneéve et Lausanne

Kilin, W., 1998: Grundrechte in der Einwanderungsgesellschaft, in: Simone, Prodolliet
(Hg.),Blickwechsel — Die multikulturelle Schweiz an der Schwelle zum 21. Jahrhundert.
Luzern

Kilin, W., 2000: Grundrechte im Kulturkonflikt — die Freiheit und Gleichheit in der
Einwanderungsgesellschaft. Ziirich

Kleger, H., (Hg.), 1998: Transnationale Staatsbiirgerschaft. Frankfurt/M.

Marshall, T. H., 1950: Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge. Dt. 1992:
Biirgerrechte und soziale Klassen. Frankfurt/M.

Ossipow, L., Waldis, B., 2000: Couples binationaux et sociétés multiculturelles. Neuchatel,
Institut d?ethnologie

Ossipow, L., 2000: Dire et penser la mixté: éconcés sur la ,différence culturelle®, in: Pierre
Centlivres, Isabelle Girod (eds.) Les défis migratoires. Ziirich

WIDERSPRUCH - 41/01 141



Ossipow, L. 2000: Les mariages binationaux helvetico-africains: figures exemplaires de
lo’union mixte? Tangram 8. Berne

Romano, G., 2001: Braucht die Gesellschaft eine gemeinsame Kultur? Zur Kritik des
Kulturbegriffs der Migrationsforschung. In: Hoffmann-Nowotny, H.-J. (Hg.) Das Frem-
de in der Schweiz. Ziirich

Shklar, J., 1991: American Citizenship. The Quest for Inclusion. Cambridge und London:
Harverd University Press

Waldis, B, 1998a: Trotz der Differenz. Interkulturelle Kommunikation bei maghrebinisch-
européischen Paarbeziehungen in der Schweiz und in Tunesien. Miinster

Waldis, B, 1998b: Binationale Paare und staatliche Grenzen. In: Christian Giordano et al.
(eds.), Interkulturelle Kommunikation im Nationalstaat. Miinster

Die Monatszeitung fiir Selbstorganisation

Gemeinsam
nachhaltig Wirtschaften: Chance fir das
tkologische Handwerk - Leithildentwick-
lung: Grundlage sozialer und tkologischer
Betriebspolitik - Angeleitete Selbstanalyse:
Hilfe zur Professionalisierung ckol. Hand-
werksbetriebe - Nachhaltige Produktgestal-
tung; Balance zwischen Okologie und De-
. sign [ENILY Diskussion zur Gewalt / Ge-
i waltlosigkeit??? FIUEEYTHENTE] We  are

the heroes? FLALGLULITLH die frauen-
bankde kommt EXRI0RIN »Menschen fiir

Volksabstimmung « EHEXE Koopera-
tion und Biindnisse gegen Wohnungslosig-
keit BT »Neue Arbeit« u. Lebensqualitiit

Ein Schnupperabo (3 Monate frei Haus
ohne Verlingerung) fiir 10 DM nur gegen
Vorkasse (Schein/Briefmarken/V-Scheck).

das einzige Adressenver-
zeichnis der Alternativen Bewegungen. Mit
ca. 12.500 Anschriften aus der BRD, CH, A
| und internationale Kontaktanschriften mit
3. im Tonen-
 teil. 1.300 Zeitschriftentitel mit zahlreichen
Beschreibungen, Video- & Filmgruppen so-
wie Freie Radios. Ca. 280 Seiten (DIN A4)
fiir 30 DM zzgl. 4 DM Versandkosten, 1SBN
3-924085-05-6. Bestellungen im I[ntemnet
oder iiber: CONTRASTE e V.,

Postfach 10 45 20, 69035 Heidelbery

Probelesen: http://www.contraste.org

142 WIDERSPRUCH - 41/01



	Einwanderung, Integration und Multikulturalität : zum Forschungsstand in der Schweiz

